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Für Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 Gemeindeamt 07237 23 70                  Bauhof 07237 49 40 

              gemeinde@langenstein.ooe.gv.at  
 
Nr.: 01/2014 

AMTLICHE MITTEILUNG 
 

HOCHWASSERSCHUTZDAMM 

Nach Genehmigung der Trassenführung durch die Bundes- und Landesförderstellen werden nun die 
Einreichpläne für den Abschnitt Langenstein (Bereich von Donauwerkstätte, Fallnerweg, bis Zeltver-
leih Ebersteiner) erstellt. Nach Aufnahme der Grundstücksgrenzen und der Grundablöse wird noch im 
ersten Halbjahr 2014 um die wasserrechtliche Bewilligung des Abschnittes Langenstein angesucht. 
Nach der Bewilligung erfolgen die Arbeits- und Leistungsausschreibungen. Für die Abschnitte Gusen, 
St. Georgen/G. und Abwinden soll die Einreichung im zweiten Halbjahr 2014 erfolgen.  
Die Fördermittel des Bundes und des Landes wurden für 2016 zugesagt, wir hoffen aber, dass die 
Bauarbeiten jedoch bereits im Herbst 2015 erfolgen können. 
Für die einzelnen Abschnitte werden noch Besprechungen mit den Grundeigentümern erfolgen, nach 
Abschluss der Grundablöse erfolgt voraussichtlich Ende dieses Jahres ein genereller Informations-
abend für die gesamte Bevölkerung. Bei etwaigen Fragen steht Ihnen das Gemeindeamt aber bereits 
jetzt gerne zur Verfügung. 
Informationen zum Projekt finden Sie auch im Internet unter:  
http://hws-stgeorgenerbucht.wernerconsult.at/ 

 

ZECKENSCHUTZIMPFUNG 

Am Montag, 17. März 2014, von 13:15 bis 14:30 Uhr findet in der Volksschule Langenstein die 
Zeckenschutzimpfung (1., 3. Teilimpfung und Auffrischung) statt.  
Interessierte Personen werden gebeten, sich beim Gemeindeamt Langenstein anzumelden. Der 1. 
Teilimpfung können sich Personen ab dem vollendeten 1. Lebensjahr unterziehen. 
 

ACHTUNG: 
Es ist zu beachten, dass alle jene Personen, die die ersten beiden Teilimpfungen im Frühjahr 2013 
erhalten haben, gesondert eine Einladung bekommen. Ebenso gilt dies für alle Personen, die älter als 
60 Jahre sind und 2011 die Auffrischungsimpfung erhalten haben, und jene die jünger als 60 Jahre 
sind und 2009 eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.  
 

Folgende Beträge werden bei der Impfung in bar kassiert: 
 

Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. 
Lebensjahr 
(Impfstoffgebühr € 13,20) 

 
 
 € 13,20 

Jugendliche zwischen vollendetem 15. und 16. Lebensjahr  
(Impfstoffgebühr € 13,20 + Arzthonorar € 1,80) 

 
 € 15,00 

Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr bzw. Erwachsene  
(Impfstoffgebühr € 16,30 + Arzthonorar € 1,80) 

 
 € 18,00 

Ab dem 3. unversorgten Kind eines Familienverbandes 
(Diese Regelung gilt nur für Kinder bis zum 15. Lebensjahr!) 

 
 €   3,63 

 

Sie werden ersucht, Ihre Impfkarte sowie die Gebühr für jeden Impfling gesondert mitzubringen. 
Achtung: Minderjährige werden nur mit Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten geimpft! 
 

BÜRGERMEISTER 

Christian Aufreiter 

An einen Haushalt im Gemeindegebiet von Langenstein ! 
Zugestellt durch Post.AG                         Entgelt bezahlt. 

 

http://www.la/
http://www.la/
http://hws-stgeorgenerbucht.wernerconsult.at/
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Bei der Bezirkshauptmannschaft Perg kann nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Tel.: 
07262 551-481) die Zeckenschutzimpfung nachgeholt werden. Einen Ersatztermin beim Ge-
meindeamt gibt es nicht mehr! 
 

Die Zeckenimpfung kann natürlich auch bei der Gebietskrankenkasse (in Perg werden nur Er-
wachsene, d. h. Personen ab dem 15. Lebensjahr, geimpft) oder beim Haus- bzw. Kinderfacharzt 
durchgeführt werden.  
 

ZAHLUNGSERLEICHTERUNG 

Sehr geehrte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler!  
 
Die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen für Gemeindeabgaben lassen sich bequem über das 
Girokonto mit einem Abbuchungsauftrag begleichen. Damit erfolgen Ihre Zahlungen immer terminge-
recht.  
 
Die Vorteile eines Abbuchungsauftrages sind: 
 

 Sie laufen nicht mehr Gefahr, wegen eines Versehens einen Zahlungstermin zu versäumen 
und dadurch unnötig Mahngebühren und Säumniszuschläge in Kauf zu nehmen.  

 Die Abbuchung vom Girokonto kommt Ihnen bei den meisten Banken wesentlich billiger als 
die Überweisung per Zahlschein.  

 
Selbstverständlich können Abbuchungsaufträge jederzeit widerrufen werden.  
Helfen Sie mit, die Verwaltung zu vereinfachen.  
 
Wir laden Sie herzlich ein, von diesem Angebot Gebrauch zu machen! 
 
Einen Abbuchungsauftrag für Gemeindeabgaben können Sie bei Ihrer Hausbank unterschreiben.  
 

RECHTSBERATUNG  

Der neue Termin für die Rechtsberatung ist der 8. Mai 2014. Bei diesem Termin besteht die 
Möglichkeit, kostenlos eine viertelstündige Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Bei Inte-
resse werden Sie gebeten, sich bis spätestens 2 Tage vor dem Termin beim Gemeindeamt 
Langenstein (Tel.: 07237 23 70) anzumelden. 
 
 

STRASSENREINIGUNG NACH WINTERDIENST  

Mitte bis Ende März wird die Straßenreinigung durch Kehrfahrzeuge in unserem Gemeindegebiet 
durchgeführt. Sie werden gebeten, in diesem Zeitraum Ihre Kraftfahrzeuge nicht auf den öffentlichen 
Straßen zu parken, damit die Reinigung verzögerungsfrei erfolgen kann. Jene Mitbürger, welche dan-
kenswerterweise die Straße selber kehren, werden ersucht, den Splitt am Straßenrand in kleinen 
Häufchen abzulagern, von wo dieser dann mit dem Kehrwagen entfernt werden kann.  
 

FEUERLÖSCHERPRÜFUNG 

Die Freiwillige Feuerwehr Langenstein lädt zur Feuerlöscherüberprüfung (gesetzlich vorgeschriebene 
Überprüfung alle 2 Jahre) ein. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Feuerlöscher vor Ort zu kaufen.  
 

Termin: Samstag, 17. Mai 2014, 08:00 bis 13:00 Uhr, beim Feuerwehrzeughaus 
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ERSTE HILFE KURS  

 
 
 

DENK.STATT JOHANN GRUBER 

Zum Festakt anlässlich des 70. Todestages von Dr. Johann Gruber 
am 7. April 2014 um 19 Uhr 

im Johann Gruber Pfarrheim in St. Georgen/Gusen 
laden wir ganz herzlich ein. 

 
An diesem Abend wird die Publikation DENK.STATT Johann Gruber – Neue Wege der Erinne-
rungskultur der Öffentlichkeit präsentiert.  
Diese dokumentiert das viel beachtete und intensiv diskutierte Kunstprojekt „Passage gegen das Ver-
gessen“ der Berliner Künstlerin Renate Herter, welches im Jahr 2013 auf dem Kirchenvorplatz von St. 
Georgen/Gusen realisiert wurde. Es beinhaltet das Gedenken an Dr. Johann Gruber und an die un-
zähligen Opfer der NS-Zeit im Pfarrgebiet.  
Dazu wird darüber hinaus ein pädagogisches Vermittlungsprogramm vorgestellt. 
Das Buch dazu gibt einen umfassenden Einblick in den Verlauf des Projektes, bietet einen Überblick 
über die historische Bedeutung der Region während der NS-Zeit und zeigt sowohl Entwicklung als 
auch neue Perspektiven der österreichischen und örtlichen Erinnerungskultur auf.  
Der Abend wird vom Politologen Dr. Anton Pelinka, von Jugendlichen und engagierten Persön-
lichkeiten der örtlichen Gedenkarbeit gestaltet. 
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Bundesminister Alois Stöger und die Bischöfe Dr. Ludwig 
Schwarz und Dr. Maximilian Aichern haben ihre Teilnahme bereits angekündigt.  
Der Verein Plattform Johann Gruber lädt die gesamte Pfarr-Bevölkerung der drei Gemeinden Langen-
stein, St. Georgen/Gusen und Luftenberg dazu sehr herzlich ein! 
 

 
 

Langenstein, 5. März 2014 
 

Freundliche Grüße 
Ihr Bürgermeister 

Christian Aufreiter 
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Textiliensammlung Frühjahr 2014 
 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Auch heuer findet wieder eine Straßensammlung für Alttextilien durch die OÖ LAVU AG (07242 779 77-48, 
www.lavu.at) statt. Die zur Verfügung gestellten Textiliensäcke (am Gemeindeamt erhältlich) sind nur für die Ge-
meinde-Straßensammlung der OÖ LAVU AG zu verwenden! Den Textiliensack bitte gut verschnüren und bei der 
jeweiligen Sammelstelle abgeben! 
 

Was wird gesammelt: 

Tragbare und saubere Kleidung 
Tragbare und saubere Schuhe, 
       paarweise gebündelt 
Unbeschädigte Taschen und Gürtel 
Sauberes Bettzeug, Bettfedern 
       im Inlett 
Vorhänge, Tischwäsche 
 

Was darf nicht hinein: 

 kaputte, verschmutzte, nasse oder 
schimmelige Kleidung/Schuhe 

 Stoffreste/Putzlappen 
 Ski-, Snowboard- und 

Eislaufschuhe 
 Schuheinlagen 
 

Was passiert damit: 

Die Textilien bzw. Schuhe werden in Sortierbetrieben in bis zu 70 verschiedene Sorten (Kinder, Herren, Da-
men, Winter, Sommer,...) sortiert. Der Großteil der Kleider wird nach Afrika und in Länder Osteuropas ge-
bracht und je nach Qualität in eigenen Shops wieder verkauft.  
 

Termin: Dienstag, 15. April 2014 

 

Sammelstellen:  

 Langenstein: Parkplatz beim Gemeindeamt (7:30 – 16:00 Uhr) 

 Gusen:  Bauhof der Gemeinde beim Mayrhaus (7:30 – 16:00 Uhr) 

 


